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Az  RS5 —  20210/003-01 

DATUM  Berlin, 25. Mai 2021 

BETREFF  Zugang zu amtlichen Informationen nach dem lnformationsfreiheitsgesetz (IFG) 
HIER  Bescheid nach dem lnformationsfreiheitsgesetz   (I FG) 

BEZUG  Ihr Antrag vom   18.04.2021 

Sehr █████ ██ ████

mit Antrag vom  18.04.2021  beantragten Sie  die  Zusendung   von  Gutachten, 

Stellungnahmen und sämtlichen weiteren relevanten Dokumente bezüglich   der  RKI 

Handreichung vom  19.3.2021  "ControlCOViD"; insbesondere solche, aus denen 

hervorgeht, warum  die  [Ihre] Staatskanzlei seit einem Monat bewusst entgegen   den 

Empfehlungen   der  zuständigen Bundesoberbehörde agiert. 

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:  

1.  Ihr Antrag wird abgelehnt.  

2.  Der  Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

НAusАNscНRIFТ  Scharnhorststraße  34  -  37 
10115 Berlin 

VЕRКEHRSANBINDUNG  U6  Naturkundemuseum 
S-Bahn  Berlin  Hauptbahnhof 
Tram  Invalidenpark 

Der  Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie  der 

Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 



Seite2voп2  Begrundung.  

1.  Für  Fragen   der  Gesundheitssicherheit  und  für  das  nationale 

Gesundheitskrisenmanagement, insbesondere hinsichtlich   des  Infektionsschutzes, liegt  

die   federführende  Zuständigkeit  beim  Bundesministerium  fier  Gesundheit  sowie  den 

jeweils  zuständigen  Ministerien   der  Länder.  Das  Robert-Koch-Institut  (RKI)  liegt  im 

Geschäftsbereich   des  BMG.  Das  BMWi  nutzt  die  öffentlich  zugänglichen 

Informationsquellen, unter anderem das Informationsangebot   des  RKI. 

Daher liegen zu Ihren obigen Fragen im BMWi keine amtlichen Informationen vor. 

2. Die   Kostenentscheidung beruht auf §  10  IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit Sitz  in Berlin   und  Bonn  erhoben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 


